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Sozialpflichtigkeit internatiıonalen Kapıtals

Im Geme1insamen Wort der Evangelischen Kırche Deutschlands un der Deutschen
Bischofskonferenz AEUT eline Zukunft 1ın Solidarıtät und Gerechtigkeıit“ (1997)
heifßt „Ei2gentum 1St sozlalpflichtig, auch das internatıonal mobile Kapıtal.“
Z SCHAUCH Inhalten un Durchsetzungsmöglichkeiten der Sozialpflichtigkeit wırd
Orft jedoch wen1g Konkretes ausgeführt. Ahnlich 1sSt CS 1ın der rechtswissenschaftli-
chen Lıteratur, dıe Bestimmung VO Art 14 Abs „E1igentum verpflich-
LEL Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen“ als „Soll-Vor-
schrift“ ohne konkrete Bedeutung wırd

Dabe] ruft die Offentlichkeit selt einıger eıt verstärkt ach der Sozıalpflichtig-
elIt So kündigte 1mM Februar 2005 der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank
Josef Ackermann zugleich das Erreichen eıner Eıgenkapitalrendite VO 25 Prozent
und den Abbau von 6000 Arbeitsplätzen Ahnliche öffentliche Autmerksamkeiıt
tanden vergleichbare Konstellationen be] Allıanz und Telekom. Im Januar 2006
streikte die Belegschaft des Nürnberger AEG-Werks den Beschlufß des
schwedischen Mutterkonzerns Electrolux, die Produktion ach Polen verlagern
und das Werk Z schließen. Solche und Üıhnliche Erscheinungen hatten bereits 2005
die SOZECNANNLE „Heuschreckendebatte“ ausgelöst, 1ın der der damalıge SPD-Vorsıt-
zende Franz Müntefering das Geschäftsgebaren internationaler Investitionsfonds
kritisiıerte

Aufgrund iıhrer Tradıtion sollte die Soz1iallehre der Kırche ZAUT: Sozıalpflichtigkeit,
näherhin ıhrer Begründung, den konkreten Inhalten, den Adressaten un: den
Möglichkeiten ihrer Durchsetzung bzw. Implementation beıtragen können.
Dabe]j beschränken sıch eigentumsethische Herausforderungen der Gegenwart ke1-
NCSWCSS auf diese Problematik. Denn die Investition 1n das „Wıssen, die Technik
und das Konnen“ VO  > Menschen, W1e€e Papst Johannes Paul DE CS 1n der Enzyklika
„Centesimus annus“ Nr. 32) ausdrückt, bzw. 1ın Humankapiıtal, W1€ die Oko-
LOINECN NECNNECIN, erhält angesichts der Eınführung VO  e} Studiengebühren orößere
gesellschaftliche Relevanz, da bısher die Alternative zwischen privater Ersparnisbil-
dung und Investitionen 1n Bıldung iın Deutschland aum estand. Den Einzahlun-
SCH 1in die Sozlialversicherung WTlr durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts Eıgentumscharakter zugewlesen worden. Angesichts der se1lt 210 Jahren
anhaltenden Schrumpfung der deutschen Bevölkerung können diese AÄnsprüche
ımmer wenıger realisiert werden. Die moderne Wırtschaftsentwicklung verschärtft
die Problematik eıner gerechten Vermögensverteilung.
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Dabe] 1St zunächst die Grundfrage klären, W as überhaupt als das Vermögen be-
trachtet wiırd, dessen Verteilung und bewertet werden soll Da sıch prak-
tisch 1n jedem Haushalt 1n Deutschland Fernseher, Kühlschränke USW. befinden,
wırd dies nıcht gesondert ertaßt. In dem auf das Soz1alwort der Kırchen zurück-
gehenden Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung“ AaUs dem Jahr 2005
werden tolgende Werte angegeben: Im Schnitt hat jeder deutsche Haushalt Ver-
mogen Ersparnıssen und Immobilien 1ın Ööhe VO 133 000 UuUro In der klassı-
schen Betrachtung gehört VOT allem das Betriebsvermögen, das 1m Durchschnitt
755 01010 AL beträgt, dem aber 1L1UT sechs Prozent der Haushalte beteiligt sınd,
Z Vermögen. Wenn I11all auch das Humanvermögen berücksichtigt, lıegt se1in
Wert PIO Person bei 148 01010 KUro; schwankt aber zwıschen dem eiınes Hauptschul-
1bsolventen ohne weıtere Qualifikation mMI1t Uuro bıs dem elines Human-
medizıners miı1t 528 01010 Euro, weıl die AÄrzteausbildung euer iIst Das Soz1al-
vermogen, W1e€e INa die Ansprüche die Rentenversicherung bezeichnen kann,
lıegt be1 Eetwa 130000 uro Spar- un Immobilienvermögen, Humanvermögen und
Sozialvermögen sınd gesellschaftliıch relatıv breit ESLIFEUL, während Betriebsver-
mogen konzentriert 1STt. Frauen haben 1m Schnitt 610 Prozent wenıger Vermögen als
Männer.

Damıt sınd die aktuellen eigentumsethıschen Herausforderungen och keines-
WCBS umrıssen. SO 1St die Neuschaffung VO  =. geistigen E1ıgentumsrechten, SCHAUCI
VO  - Patentrechten der Natur und menschlichen Genomen eıne ethisch
strıttene rage. Ebenso umstrıtten sınd Patentrechte VO internationalen Pharma-
konzernen, die hohen Arzneıimittelpreisen führen und armere Länder 1ın eiıner
efftektiven Gesundheitsversorgung, eLtwa VO  . Aıds-Kranken, behindern. Im Bereich
des Umweltschutzes sınd UT Reduzierung des CO,-Ausstofßes 1ın die Atmosphäre
handelbare Emissionzertitikate eingeführt worden. Die kostenlos vergebenen Ver-
schmutzungsrechte werden 1U  e} gewiınnbringend den Borsen notlert und yehandelt.

„Die Eigentumsfirage wırd 1n Zukunft eıner zentralen rage der Wırt-
schaftsethik, da die Regelung VO  . Eıgentumsifragen den Grundpfeilern eıner S
sellschaftlichen Ordnung gehört.“> Da INan dem TEL zustiımmen annn un eine
Christliche Sozialethik, mot1ivlert durch die Botschaft des Evangeliums, sıch mıt
den realen Problemen, Sorgen un! Nöten der Menschen auseinanderzusetzen hat,
mMUu: S1€e auft solche konkreten Fragestellungen eingehen. Dıies soll Jer. für das inter-
natıonal mobile Kapıtal erfolgen, wobel die Vorgehensweise durch die aus der
Christlichen Arbeiterjungend stammende und VO Papst Johannes 1ın
der Enzyklıka „Mater eit magıstra“ Nr. 236) 1ın die katholische Soz1iallehre
eingeführte Methodik VO „‚Sehen Urteilen Handeln“ bestimmt wırd
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Analyse des Marktes ür Unternehmenseigentum
Be]l der Reflexion eigentumsethischer Fragestellungen mu{ I1a  = sıch den tatsäch-
lıchen Herausforderungen stellen. Der 1mM Februar 2006 verstorbene Münchener
Soz1ialethiker Walter Kerber S]| hat darauf verwıesen®, da{fß Kategorıen und Ver-
ständnıs vormoderner E1gentumsformen W1€e die eınes Handwerksbetriebs oder e1-
HE bäuerlichen Familienbetriebs des Miıttelalters dıe kırchliche Blickrichtung auch
1MmM un! 7} Jahrhundert epragt hatten, obwohl seiıther iındustrielle Großkon-

aufgekommen11 Damıt I11all eıner Ühnlichen Fehlsicht nıcht erliegt, mu{fß
Ianl heute Großkonzerne 1n den Blick nehmen, die ıhre Produkte 1n 150 Ländern
der Erde absetzen, 1n mehr als 5Ü Ländern Produktionsstätten haben, deren Aktien-
besitz sıch des deutschen Firmensiıtzes mehrheitlich ın ausländıscher and
befindet un!: auch internationalen Borsen W1e€ New ork yehandelt wırd und de-
6 Bl Vorständen auch Ausländer angehören. Nur die Mıtbestimmung der Arbeit-
nehmer 1St eın deutsch, weıl L1UTr 1n Deutschland tatıge Arbeitnehmer 1m Aufsichts-
rAaT vertreten se1n dürfen, während die Mehrheit der Belegschaft, weıl S1Ee 1m Ausland
beschäftigt ST VO allen Mıtbestimmungsrechten ausgeschlossen 1St Ledigliıch be1
DaimlerChrysler hat dıe 1G-Mectall treiwillig eiınen Aufsichtsratssıtz dıe amer1-
kanısche Automobilarbeitergewerkschaft abgetreten.

Wenn 111nl die Aktionärsstruktur eınes solchen Unternehmens näher betrachtet,
sınd dies vieltach institutionelle Anleger W1€ Banken, Versicherungen, Pens1i0ons-

und Investmentfonds, daneben 1aber auch FEinzelaktionäre. Keın Aktıiıonär annn
(wegen elines Anteıls ber 25 Yo) eınen beherrschenden FEinfluß ausüben. Die Perso-
NECIN, die die Eıgentumsrechte ausuüben (Fondsmanager), sınd selbst Al nıcht die FEı-
gentumer. Hıngegen haben die tatsächlichen etzten E1ıgentümer keıine realen Ver-
fügungsrechte, weıl S1e erst ber mehrere Stutfen indirekt eiınem Unternehmen
beteilıgt sınd Besonders umstrıtten sınd Hedge-Fonds (@hedge* bedeutet /AäDS1:
chern“, ursprünglıch oing CS Absicherung Kursverluste), also Anlagege-
sellschaften, die VO vermögenden Privatpersonen, Pensionstonds un: anderen 1N-
stıtutionellen Anlegern orofße Geldbeträge sammeln, S1e gewinnbringend
investleren. Im Gegensatz anderen Anlageformen sınd s1e nıcht auf bestimmte
Investments (Z den FErwerb VO  > Aktien) beschränkt, sondern wollen sıch aktuell
ımmer auf Iukrativste Märkte könzentrieren. Dies können Rohstoffe (Ol), Devısen
(Währungsspekulationen), Aktien, testverzıinsliche Wertpapiere USW. Se1IN.

Dıiese Fonds, dıe häufig Standorten iıhren S1t7 haben, denen 1nNe qualifi-
zierte Finanzmarktautsicht tehlt (Z.D Cayman-Islands), gehen hohe Rısıken e1n,
indem S1C esonders spekulatıve Geschäfte tätıgen, Z Beispiel auf Kredit Aktien
1n Erwartung VO  = Kurssteigerungen kaufen, oder in Erwartung VO  - Kursverlusten
Aktıen auf Termıin verkaufen, die S1€E nıcht besitzen un VO denen S1e ylauben, beim
Vollzug des Termingeschäfts diese annn preisgünstıger erwerben können. Auf-
orund solchen Geschäftsgebarens können S1e sowohl überdurchschnittliche (Se-
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wınne erzıelen, W1e€e be] Fehlspekulationen Totalverluste erleiden. egen der hohen
Risiken sınd Hegde-Fonds 1n Deutschland erst se1It dem Januar 2004 zugelassen.
Privatanleger mussen ausdrücklic auf die Möglıchkeıt des Totalverlusts hingewie-
SCH werden.

Private Equıity-Fonds konzentrieren sıch auf die Anlage 1ın Unternehmensantei-
len Im Gegensatz den nvestmenttonds streben S1Ce nıcht L1UT Kurssteigerungen
und hohe Dividenden d sondern wollen auch das Management VO Unternehmen
übernehmen, dessen Leistungsfähigkeit erhöhen oder 1aber eın Unternehmen

zerschlagen und se1ine Einzelteile veräußern, weıl ıhnen dieses 1ın se1inen Kın-
zelteilen wertvoller erscheint als 1m SaNzZCNH. S1e kaufen nıcht 1L1UTTE börsennotierte Cre-
sellschaften, sondern auch Privatunternehmen.

Fur eıne Sozıialpflichtigkeit des E1gentums 1mM Sınn personaler Verantwortung
stellt sıch damıt zunächst das Sachproblem, da{fß diejenıgen natürlichen Personen,
die die tatsächlichen E1ıgentümer sınd, erstens VO ıhrem konkreten Eıgentum
nıchts WI1ssen, Zzweıtens WEeNnN S1e davon wülfsten AaUsSs diesem E1gentum heraus
keinen konkreten Einflu{fß auf die Verfügungsberechtigten ausüben können, und
drıttens tortlaufender Umschichtungen 1mM Aktienbestand durch ıhre Invest-
mentgesellschaften, Versicherungen oder Vermögensberater ga nıcht auf dem 1 är
tenden se1ın können. Eın weıteres Problem erg1bt sıch dadurch, da{fß gerade 1mM inter-
natıonalen Kontext nıcht VO vornherein VO einem inhaltlıchen Konsens ber
Sozıialpflichtigkeit AUS  Cn werden annn Zudem esteht be] ıdentischen Krı-
terıen der Sozıialpflichtigkeit Konkurrenz 1n ihrer Realısıerung zwıschen den e1IN-
zelnen Ländern, Z Beıispıel 1n der rage, welchem Standort eın international
agıerendes Unternehmen Steuern zahlen soll Wo sollen Arbeıitsplätze geschaften,

abgebaut werden? Wenn E1ıgentümer prinzıpiell ıhre Sozıalpflichtigkeit 1Ner-

kennen un: darüber auch innerhalb einer großen Zahl VO FE1ıgentümern Eınver-
nehmen hergestellt werden kann, bleibt ımmer och offen, ob die E1gentümer 1€eSs
gegenüber dem Management durchsetzen können. Denn der Vorstand einer kti-
engesellschaft leitet ach dem Aktienrecht das Unternehmen 1n eigener Verantwor-
(ung. Er hat deshalb eınen breiteren Ermessensspielraum.

Hıngegen annn eın Alleineigentümer b7zw. e1n E1ıgentümer mıt beherrschendem
Einflu{ß seıne Auffassung VO Sozialpflichtigkeit durchsetzen. Er annn eiıne eNL-

sprechende Unternehmenssatzung erlassen, das Management ach seinen Wert-
vorstellungen heranbilden und auswählen un!: eıne langfristige, ethisch tundierte
Unternehmenskultur etablieren. So yeführte Familienunternehmen sınd 1im Schnitt
erfolgreicher als der Börse notlierte Unternehmen mı1t breiter Streuung. Von 984
bıs 1999 haben Großunternehmen 1n Deutschland 4010101010 Arbeıitsplätze abgebaut,
hingegen Famıilienunternehmen 26 Millionen zusätzlıch geschaffen. Dieses Mo-
dell der Sozıialpflichtigkeit steht aber 1im Wıderstreit der zweıten zentralen
Forderung der katholischen E1ıgentumsethik: der breiten Streuung des Fıgentums
(vgl eFrwaAa 1US Kla Quadragesimo Anno E Nr. 59—62).
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Um generell eıne Sozıialpflichtigkeit des E1gentums durchzusetzen, hat aufgrund
solcher Schwierigkeiten der natıonale Gesetzgeber iın der Rechtsordnung verschıe-
dene Formen der Sozıialpflichtigkeit verankert: Dıie Wettbewerbsgesetzgebung soll
sıcherstellen, da{ß Einkommen 1LL1UTr erzielt werden können, WEeNnNn Leistungen für
dere erbracht werden, wobe] sıch die Wettbewerber gegenseılt1g kontrollieren.
Zweıtens werden VOT allem die Endverbraucher, die Konsumenten, geschützt, 1N-
dem Regelungen für die Iransparenz der Leistungen, Rückgaberechte und anderes
vorgeschrieben werden. Drıittens o1bt CS ber das Steuerrecht eıne gesellschaftliche
Teilhabe individuellen Leistungserfolg. Viertens sıchern das individuelle Ar-
beıitsrecht, Gewerkschaften mMI1t Tarıfverträgen und Mıtbestimmungsrechte die In-

der Arbeitnehmer. Die natürlichen Ressourcen (Schöpfung) sollen durch
gesetzliche Umweltschutzvorschriften erhalten leiben. Angesiıchts des internatlo-
nal mobilen Kapıtals wırd eın Wettbewerb der Staaten das Anlocken dieses Ka-
pıtals befürchtet, ındem diese ıhre Standards und Anforderungen 1ın den ZENANNLTEN
Bereichen schrittweise immer weıter abbauen.

Durch die Möglıichkeiten der internationalen Kapıtalmobilität erhalten Manager
einerseıts einen orößeren Freiıraum, 1n dem sS1e sıch solchen natıonalen Verpflichtun-
CIl entziehen können, andererseıts werden S1e selbst durch die I1Akteure
autf dem Finanzmarkt ruck ZESECLZL. Dabei können dıe Akteure, die 1L1UTr ber
eın geringes gesellschaftliches Verantwortungsbewulßßstsein verfügen, erheblichen
Einflu{ß ausüben und 1m Extremtall die Leitlinie bestimmen.

Di1e Sozıalpflichtigkeit des E1gentums 1n der kırchlichen TIradıtion

Im Alten Testament geht 111a davon AaUs, da{fß (sott als Schöpfter der Welt ber-
eigentümer der Erde 1ST. Er hat S1€e der Menschheit, allen heute leben-
den Menschen WI1e€ zukünftigen (senerationen überlassen (Ditn LO: 14) Da alle Men-
schen Abbild (sottes sınd, 1St VO der Grundintention seınes Schöpfungswerks her
davon auszugehen, da{fß alle Menschen seıner Schöpfung teilhaben sollen. Dies
bedingt dann als Leıitbild ıne Gesellschaft ohne krasse soz1ıale Gegensätze W1€e ELTW
zwischen Großgrundbesitzern und landlosen Armen. Entsprechend dieser Inten-
t1on wurde beim Eınzug 1NSs Gelobte Land der Boden durch Losentscheid gerecht

den Stiämmen verteiılt Num 26, 25 Die Famıilienverbände VCEI-

pflichtet, für einzelne, 1n finanzielle Notlagen Famılien den Familienbesitz
ut) sıchern. Wenn 1m Rahmen der soz106ökonomischen Entwicklung die Ver-
mögensverteilung ungleich wiırd, soll dies 1m Jubeljahr Lev 25) korrigiert werden.
Die Soz1ialkritik der Propheten (Jes 9} —1 9 Amos 2 richtet sıch eıne UNSC-
rechtfertigte Bereicherung.

Im Neuen Testament o1bt wenıger iıne Eıgentumslehre als vielmehr eiıne
Reichtumskrıitik, die zuu eınen die Lebenseinstellung der Menschen (Woran hängt
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das Herz der Menschen?) und ZU anderen ıhr Verhalten bestimmt (vgl. eLtwa Mk
10 Die Gütergemeinschaft der Urgemeıinde (Apg 2,42-—47) 1sSt nıcht als
Leitbild für eiıne christliche Eigentumslehre angesehen worden, sondern Wl eher
VO der Naherwartung bedingt. Es wurde 1Ur och konsumıiert, nıcht mehr 1inve-
stiert, da{fß Paulus für die AaTrTIN gewordene Gemeinde 1ın Jerusalem eıne Solida-
ritätskollekte organısıeren mufßte (2 Kor ö5 9)

Fuür dıe christliche Iradıtion® 1st die Eigentumslehre des Thomas VO Aquın
(1225—-1274) wichtig geworden. In selıner Summa Theologıae IL-LL; 66 behandelt
ß die rage der Legıtimatıon VO Privateigentum. 'Thomas rechtfertigt CS miı1t den
drei klassıschen Argumenten: da{fß Privateigentum eınen Anreız ZUrTr Arbeıt bıetet,
prıvate E1gentümer mıiıt ıhrem E1ıgentum schonender umgehen und durch die klare
Zuweisung VO Eigentumsrechten Streıit b7zw. Kontftlikte Menschen vermıe-
den werden. Er legıtımıert also Privateigentum mıt soz1aler Verpflichtung eher mı1t
pragmatisch-funktionalen Argumenten. Daher ann Thomas für eıne naturrechtli-
che Begründung VO Privateigentum nıcht 1n Anspruch werden, W1e€e
dies 1in spaterer eıt erfolgt 1st?.

Wäiährend der Industrialisıerung WITF'! d angesichts des konzentrierten Großeigen-
LUmMs Produktionsmuitteln un:! der Sozialisierungsforderung des Marxısmus Fı-
gentum eiıner Schlüsselfrage der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. In der
Abwehr des Soz1alısmus begeben sıch wichtige kırchliche Vertreter 1n die Spur eıner
auf John Locke (1632-1 7/04) zurückgehenden Eigentumstradition, die E1gentum

Thomas als ein vorstaatliches Naturrecht ansıeht. Offensichtlich befürchten
s1€, da{fß se1ıne pragmatisch-funktionale Begründung VO  } Privateigentum dem Mar-
X1SMUS nıcht standhalten annn Dies hat aber die weıtreichende Konsequenz, da{fß da-
mı1t die Sozialpflichtigkeit zurückgenommen un:! VO eıner Verpflichtung

eıner blofß treiwillıgen Leıistung herabgestuft wırd FEın Beispiel tfüur diese Posıtion
1St Bischof Wıilhelm Emanuel VO Ketteler (1811-1877)*?, der ELW. die Forderung
des Soz1ialısten Ferdinand Lassalle (1825-1 864), muıiıttels eıner Besteuerung der ohl-
habenden Bevölkerungsgruppe Kapıtal für die Gründung arbeiterselbstverwalteter
Unternehmen gewınnen, zurückweıst, weıl dies dıe Befugnisse des Staates über-
schreite. Ketteler appelliert 1ın diesem Kontext lediglich die treiwillige Großzügig-
eıt des deutschen Adels apst Leo mEr verteidigt 1n seıner Enzyklıka „KRerum
varum“ Nr. das Privateigentum den Soz1ialısmus. 1US Xala dessen
sozlalpolıtische Ansprachen VO  > dem deutschen Jesuiten (sustav Gundlach vertafßt
wurden, lehnt ein Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer ab

Oswald VO Nell-Breuning 5 ] jedoch N ARS sıch für eıne rechtlich verankerte
Mitbestimmung ein In der NEUCICIL kirchlichen Sozialverkündigung wırd die SO71-
alpflichtigkeıt des Eıgentums sowochl VO  a Paul! V{ als auch AYA  an Johannes Paul I1
stark betont. Beide Päpste treten ebenso für das Mitbestimmungsrecht der Arbeit-
nehmer W1€ auch tür eıne Korrektur eXtTIreEemM ungleicher Eigentumsordnungen, ZU

Beispiel des Großgrundbesitzes ın Lateinamerika, e1n.
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Eigentumsfragen wurden ach dem Zusammenbruch des Ostblocks ach 1989
wiederum relevant. Wenn INa die Enteignungen unter der sowjetischen Besat-
zungsmacht und in der DDR als Menschenrechtsverletzungen deutet, o1bt CS eıne
strikte Rückgabepflicht. Wenn 1aber vemäls dem /7weıten Vatikanischen Konzıil „AÄr-
beıt Vorrang VOT Kapıtal“ (GS 67) hat, 1St eine Eigentumsordnung einzurıichten,
da{fß möglıchst viele Arbeitsplätze geschaftfen werden können. I)ann ann eıne
tinanzıelle Entschädigung Vorrang VOT eıner physischen Rückgabe haben Di1e
Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelısche Kırche Deutschlands haben dies
1n eıner gemeinsamen Stellungnahme 7A0 he Eigentumsirage ' Z Unwillen des da-
malıgen Bundeskanzlers Helmut ohl betont.

Im „Kompendium der Soziallehre der Kirche“ wırd die Sozialpflichtigkeit aNZC-
sıchts der Herausforderungen gerade der Finanzmärkte 1ın der dienenden
Rolle der FEinanzwirtschaft gegenüber der Realwirtschaft konkretisiert:

„Eıne Finanzwirtschaft, die Z Selbstzweck wiırd, 1Sst dazu bestimmt, iıhren Zielsetzun-
CIl wiıdersprechen, weıl sS1e sıch VO ihren eigenen Wurzeln un dem eigentlichen Grund
ıhres Bestehens, das heißt VO  e iıhrer ursprünglichen un: wesentlichen Aufgabe löst, der 1C24-

len Wirtschaft und damıt letztlich der Entwicklung der menschlichen Personen un:! (GGemeıln-
CC 12schaften dienen.

Wenn INa  — diese kirchliche Sıcht, dıe eıne starke Sozıialpflichtigkeit auch 1n inter-
nationaler Perspektive betont, mıt der sozialphilosophischen Diskussion der (56:
geNWart 1n Beziehung SC  ‘9 Alßt sıch testhalten: Die kritische Theorie und Diskurs-
ethik haben das Marxsche Erbe umtassend aufgegeben, da{ß be1 ıhnen Eıgentum
keine zentrale soz1alethische Kategorıe mehr ist !> FEinflußreich 1n der soz1alphıiloso-
phischen Diskussion der Gegenwart 1st John Raw/ls 14 In seinen grundsätzlichen
Überlegungen Alt OT: VOT allem für eınen US-Amerikaner überraschend die
rage des Privateigentums unternehmeriısch geNUutzZLiEM Eıgentum offen Es 1St
be]l ıhm keıne ftundamentale Gerechtigkeitsirage der Gesellschaftsordnung, sondern
eıne Aufgabe der gerechten niäheren Ausgestaltung der Gesellschaft. Er stimmt
darın MmMI1t der Auffassung der Jüngeren Sozialverkündigung übereın, da{fß Fıgen-
tumsrechte ach den Ertordernissen des Gemeinwohls gestaltet werden mussen.

egen diese Posıtion erhebt Robert Nozick !> entschiedenen Eıinspruch, WE 1m
Kontext eıner Lockeschen vorstaatlichen Naturrechtstheorie des E1ıgentums FEın-
oriffe des Staates 1n private Eigentumsrechte ablehnt un: eiıne Besteuerung des Staa-
tes Hr sozialpolitische 7Z7wecke als ıllegitime Zwangsarbeıt denunzıert. Diese OS1-
t10n wiırd AUS christlich-sozialethischer Sıcht zurückgewiesen.

Um Sozialpflichtigkeit besser durchzusetzen, 1sSt notwendig, das Verhalten VO

Unternehmensmanagern und Finanzmarktakteuren stärker lenken, indem
Freiräume eingeschränkt, unerwünschter Druck vermındert un vorhandene pOS1-
t1ve Werthaltungen gefördert werden. Dazu sınd 1mM ylobalen Bereich Handlungs-
raume einzugrenzen, ındem die Rahmenordnung der Wirtschaft wieder stärker m1t
den Entscheidungsräumen der Manager 7zusammentällt.
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EU-Wırtschaftsgesetzgebung
Bankensektor/Finanzmarkt: Wenn I1Nlall hohe Renditen W1€ be] der Deutschen Bank
analysıert, könnte INan teststellen, da{fß S1e auf einer besonderen Innovationsfähig-
keıt, einem Wettbewerbsvorsprung dieser Bank beruhen. In diesem Fall muüufÖte eıne
Bank aber expandıeren un HNeuiEe Arbeitsplätze schaffen, weıl S1e den Konkurrenten
Marktanteile abnımmt oder 1n HNS Märkte vorstöfßt. Dies würde wıederum Kon-
kurrenten auf den Plan rufen, die 1mM Wettbewerb die Rendite ach bringen,

dafß ıhre öhe nıcht nachhaltıg ware. Falls ber längere eıt solche überhöhte
Renditen gegeben sınd, ann mangelnden Wettbewerb 1m Bankensektor
und/oder hohen Marktzutrittsbarrieren ın diesem Bereich liegen. Dann hat die
staatlıche Wettbewerbspolitik dafür SOTrSCH, da{fß 1er der Wettbewerb intens1-
viert wırd Wenn die Bank solche hohen Renditen erzıelt, weıl S1e besonders grofße
Rısıken eingeht, 1St dies eın Fall für die staatliıche Bankenaufsicht!6. Diese hat
verhindern, da durch den möglıchen Zusammenbruch eiıner Bank bzw. eines
oroßen Finanzınvestors (wıe Hedge-Fonds) das Vertrauen in den Finanzmarkt 1NS-
ZESAML gefährdet wiırd. [)Das Systemrisiko 1St ın der Finanzwirtschaft besonders
oxrofß, weıl 1m Finanzmarkt Vertrauen i1ne orofße Rolle spielt. Ahnlich W1€e für das
Bankgeschäft sınd xlobale Vorschritten für die Iransparenz und das Verhalten VO

Hedge-Fonds SOWIEe anderen Kapıtalanlagegesellschaften notwendig. Dazu könnte
die Europäische Union entsprechende Anstöfße geben.

Wenn solche Renditen AUS Geschätten erwachsen, be1i denen Banken, Z Be1-
spıel bel Unternehmensübernahmen, auf jeden Fall verdienen, hingegen der Erfolg
(Z BM W-Rover) ausbleıbt, mussen solche UÜbernahmen erschwert werden. Da{ß
jede 7zweıte Ubernahme scheitert b7zw. bel weıtem nıcht den ETWArterenNn Ertrag
bringt, deutet auf instıtutionalısiıerte Fehlanreize hın, ındem die Finanzwirtschaft

Lasten der Realwirtschaft begünstigt wiırd. Unternehmensübernahmen können
auch dadurch erschwert werden, da dıe Belegschaft eiınen relevanten Anteıl
den Aktien des eigenen Unternehmens hält (Vermögensbildung 1n Arbeitnehmer-
hand)

Auslandsverlagerung: Die Europäische Unıi0on strebt als solidarısche (GGemeıln-
schaft eıne Angleichung der Lebensbedingungen 1n ıhren Mitgliedsstaaten
Dazu gehört auch eıne Niederlassungsfreiheıit, die EU-internen Unternehmen dıe
Nıederlassung 1ın anderen EU-Ländern geStTALLEL, solche Angleichungsprozesse

Öördern. Dabei dürfen diese allerdings nıcht allein durch staatliche Subventio-
HNEeENnN oder Steuererleichterungen bedingt se1InN. Dann würde CS eiınen EU-1ınternen
untfairen Wettbewerb geben. Dies mu{ durch EU-Recht ausgeschlossen se1IN. Dies
wurde 1im Maı 2006 1im EU-Minısterrat diskutiert. Prinzıipiell darf eıne solche Ver-
lagerung aber nıcht ausgeschlossen werden. Dıie soz1ale Verpflichtung findet ıhren
Ausdruck darın, da{fß die Arbeitnehmer vemäalßs ıhrer Betriebszugehörigkeıit eıne
Abfindung erhalten. Der Wıderstand in Deutschland solche Verlagerungen
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1St deshalb orofß, weıl allen orofßen Industrienationen (vielleicht mıiıt Aus-
nahme VO Italıen) die Chancen auf S UG Beschäftigungsmöglichkeiten besonders
schlecht siınd !7

Besteuerung: [)as US-amerikanische Steuerrecht sıeht VOI; dafß U>S-Bürger ıhr
Welteinkommen 1ın den USA versteuern mussen. Um diese Zahlungspflicht durch-
-9haben dıe Amerikaner auch Schweizer Banken verpflichtet, ontrollmit-
teılungen ber Zinseiınkommen VO  - amerıkanıschen Bürgern die dortigen Fiı-
nanzbehörden versenden. Da 111l se1n Welteinkommen VeErStTeHeEeTrTN

mußß, 1St CS für US-Amerıkaner unsınn1g, Wohnsıitz, FEinkommen oder Gewıinne AUS

steuerlichen Gründen 1ns Ausland verlagern. Da die US-amerikanısche Staatsan-
gehörigkeıt weltweiıit begehrtesten ists o1bt INa diese aus steuerlichen Gründen
auch nıcht auf. Ebenso hätten die EU-Länder dıie Möglıchkeit, 1n der Besteuerung

verfahren, indem sS1e iıdentische Steuerregeln festsetzen. S1e könnten untereinan-
der durch gemeınsame Mindeststeuerregeln eınen dysfunktionalen Steuerwettbe-
werb vermeıden und durch dıe Durchsetzung der Steuerpflicht verstärken. Da da-
be1 auch SOgeNaANNTLE Fınanzoasen nıcht ausgeschlossen werden mussen, ze1gt, da
ach dem inl September 2001 auch 1n Finanzoasen ach Terroristengeld yefahndet
werden konnte. Ertorderlich 1St eın polıtischer Wıille, durch einheitliche Besteue-
rungsgrundsätze die Steuerpflicht besser durchzusetzen. Tatsächlich oibt CS das Be-
streben, kurzfristig Lasten anderer Mitgliedsstaaten Vorteile erzielen, eLtwa 1N-
dem Luxemburg das eld deutscher Steuerpflichtiger anlockt.

Internationales Wirtschaftsethos un Wirtschaftsrecht

Für transnatıionale Unternehmen o1bt E se1t mehr als 3() Jahren auf der Ebene der
Organısatıon tür wirtschaftliche Zusammenarbeıt und Entwicklung
Grundsätze ethischen Verhaltens. Diese ECD-Richtlinien siınd ımmer wiıeder
fortentwickelt und angepafst worden. UN-Generalsekretär ofı Annan hat ZAHT: (7e-
staltung des Globalisierungsprozesses den „Global compact” eıne tre1-
wiıllıg einzugehende Verpflichtung orofßer Unternehmen, mıt staatlıchen Akteuren
un: Nichtregierungsorganıisationen die vier Schlüsselbereiche Menschenrechte,
Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz un Korruptionsvermeidung durch zehn ethi-
sche Grundsätze der Unternehmenstührung OÖördern. Dıiese Verpflichtungen be-
iınhalten die Beachtung der Menschenrechte durch Unternehmen 1ın ıhrem Bereich.
S1e sollen darüber hınaus auch iındirekte Verwicklungen 1ın Menschenrechtsverlet-
ZUNSCH vermeıden. Die Arbeitnehmerrechte lehnen sıch dıe Kernarbeitsnormen
der Internationalen Arbeitsorganısatıon und beinhalten das Recht auf
Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen der Arbeitnehmer, dıe Ableh-
NUNS VO  . Zwangsarbeıit, die Unterbindung VO Kinderarbeit SOWI1e das Verbot Jee.
licher Diskriminierung ach Kasse, Reliıgion, Geschlecht us Im Umweltbereich
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sollen sıch Unternehmen Prinzıp der Vorsorge OrlıentLIeren und ST Umwelt-
bewuftsein schaffen S1e sollen weıterhın die Entwicklung und Verbreitung VO

Umwelttechnologien Öördern Zuletzt sollen sıch Unternehmen allen Formen
der Korruption, Bestechung us  < nıcht beteiligen und solchen Praktiken nN-
wırken 7u diesen Zielsetzungen des Global COMPaCL die VO  - christlichen SO-
z1alethikZwerden können, hat sıch 30B(=> Vielzahl ınternational tatıger
Unternehmen verpflichtet

Solche Standards können VO treiwilligen Selbstverpflichtung auch ıch-
Lung rechtlicher Verbindlichkeit weıterentwickelt werden, WIC N auf anderen
Gebieten der Vereıiınten Natıonen WI1IC etwa der Menschenrechtspolitik yeschieht

SLHE ursprünglich rechtlich unverbindliche Erklärung iınzwischen MIit dem
Internationalen Strafgerichtshof Rom Rechtskraft und Durchsetzungsmöglıch-
keiten erlangt hat

Solche ylobalen Verpflichtungen bıeten für Nıchtregierungsorganısationen
Anknüpfungspunkt für ıhre ampagnen, denen S1IC Mißstände transnatıiıonaler
Unternehmen ANDTANSCII So wurde ZUuU Beispiel auch VO bischöflichen Hılts-
werk Mısereor VOTL CINISCH Jahren der Sportartikelhersteller Adidas der Pro-
duktionsbedingungen der Dritten Welt (Z Fußbälle zusammennähen durch
Kinderarbeıit) angegriffen Ahnliche Kampagnen sınd auch der Weihnachtszeit
bezüglıch der Herstellung VO  e Spielwaren China durchgeführt worden Deshalb
o1bt jB8KS Selbstverpflichtung der deutschen Spielwarenimporteure, auf die Pro-
duktionsbedingungen ıhrer Zulieterer Drittweltliändern achten

Vor allem durch die zunehmende prıvale Alterssicherung werden sıch Zahl und
Umftang Kapitalanlage vergrößern Dies 1ST auch Sinn breiten
Streuung VO Vermögen P OSIULV wertfen Auf diesem Gebiet werden Fragen der
Sozıialpflichtigkeit Jeıt der Chiftffre „Nachhaltigkeit“ verhandelt
Zıel 1ST C5, da{ß sıch Anleger nıcht 11UT Renditenhöhen, sondern auch ach-
haltigkeitskriterien un: auf Unternehmen FEinflu{fß ausüben Fur An-
leger, die sıch solchen Nachhaltigkeitsaspekten wollen oibt bereıts
CIN1ZC Nachhaltigkeitsindices Fırmen Ussenmn sıch die Aufnahme sol-
chen Index bewerben Es wırd annn geprüft ob S1IC ethischen Standards ENISPFE-
chen Eınem solchen Nachhaltigkeitskonzept steht CITIE kurzfristige „Shareholder
value“ -Philosophie

Je mehr prıvate WIC orofße institutionelle Anleger sıch solchen Kriterien 11-

Cleren, desto wırksamer ı1ST C111 solches Vorgehen. Überall dort, CS langfristige
Kapiıtalanlage geht ann bereits das gesunde Eıgeninteresse ZUT Nachhaltigkeit
führen Unternehmen, dıe ethische Gesichtspunkte vernachlässigen, siınd leichter
Skandale verwickelt [ dDiese kosten S1IC Ansehen bei Verbrauchern und Abnehmern
un zıehen eventuell Boykottaufrufe ach sıch Dıies hätte ann auch drastı-
sche Wertverluste den Boörsen ZUr Folge Daher 1ST die Berücksichtigung ethi-
scher Standards auch ökonomisch geboten
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Die euenN Herausforderungen für dıe Sozialpflichtigkeit VO FEıgentum 1m Kon-
BEXT. der Globalisıerung der Wirtschaft bedürfen internationaler Abstimmungen
ber deren Inhalte un: Instrumente iıhrer Durchsetzung. Dıie Perspektive der
Soziallehre der Kırche annn dabe; nıcht 11UT auf breitere Zustimmung 1m internat1o0-
nalen Kontext SCLZEN; sondern CS o1bt Wege un Ansatzpunkte, dieses Verständnis
auch tatsächlich ın der ökonomischen Realıität implementieren, VOT allem das
Managerverhalten auch 1mM Zeitalter der Globalisierung 1n Rıichtung VO mehr SO-
zialpflichtigkeit lenken.
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